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Aufgrund des § 44 Abs. 2 und des § 58
Nr. 1 und 2, jeweils in Verbindung mit 
§ 91, des Hessischen Wassergesetzes vom
6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 4. März 2010
(GVBl. I S. 85), wird verordnet:

Artikel 1

Die Indirekteinleiterverordnung vom
13. Dezember 2006 (GVBl. I S. 684, 2007 I
S. 527) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach der Angabe
„(BGBl. I S. 1109, 2625)“ ein Kom-
ma und die Angabe „zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585),“ eingefügt.

b) Abs. 2 Satz 1 bis 4 erhält folgende
Fassung:

„(2) Die Überwachung der nach
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a bis j von der
Erlaubnispflicht befreiten Einleitun-
gen erfolgt durch sachverständige
Stellen. Die Betreiberinnen und Be-
treiber der Anlagen haben rechtzei-
tig sachverständigen Stellen den
Auftrag zur Prüfung zu erteilen und
die Kosten zu tragen. Können sach-
verständige Stellen die Prüfung
nicht innerhalb von drei Monaten
nach Auftragserteilung durchfüh -
ren, haben sie den Auftrag unver-
züglich abzulehnen. Die sachver-
ständigen Stellen haben über jede
durchgeführte Prüfung der Wasser-
behörde und dem Betreiber unver-
züglich, spätestens innerhalb von
einem Monat, einen Prüfbericht
vorzulegen.“

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970)“ durch
„17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2091),“ er-
setzt.

3. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„der Abwasserverordnung nach § 7a
Abs. 1 Satz 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes“ durch „einer Verordnung nach
§ 57 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)
oder der Abwasserverordnung in der
am 28. Februar 2010 geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

4. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 41)

Sachverständige Stellen

(1) Unternehmen sind auf Antrag
als sachverständige Stellen zuzulassen,
wenn sie

1. nachweisen, dass sie über minde-
stens drei Prüferinnen und Prüfer
verfügen, die

a) aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und ihrer durch prak-
tische Tätigkeit gewonnenen Er-
fahrungen die Gewähr dafür bie-
ten, dass sie die Prüfungen ord-
nungsgemäß durchführen,

b) zuverlässig sind,

c) bei ihrer Prüftätigkeit unabhän-
gig sind, insbesondere kein Zu-
sammenhang zwischen der Prüf -
tätigkeit und anderen Leistungen
hinsichtlich der zu prüfenden
Einleitung und Abwasseranlage
besteht,

2. Grundsätze darlegen, die bei den
Prüfungen zu beachten sind, insbe-
sondere

a) den für den jeweiligen Prüfbe-
reich erforderlichen Prüfumfang
und die Prüftiefe,

b) die Methode der Mängelbewer-
tung,

c) die aus Mängeln zu ziehenden
Schlussfolgerungen,

3. den Nachweis über das Bestehen
einer Haftpflichtversicherung für
die Tätigkeit ihrer Prüferinnen und
Prüfer für Gewässerschäden mit 
einer Deckungssumme von mindes -
tens 250 000 Euro erbringen, der
von einer Bank oder Versicherung
aus einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Euro päischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz ausgestellt wurde.

Unter den Voraussetzungen des Satz 1
können auch selbstständige organisa-
torische Einheiten von Unternehmen
zugelassen werden, wenn sie hinsicht-
lich ihrer Prüf tätigkeit nicht weisungs-
gebunden sind.

(2) Die sachverständigen Stellen
haben

1. der Zulassungsbehörde jeweils bis
zum 1. März des Folgejahres einen
Erfahrungsbericht sowie die Liste
der Prüferinnen und Prüfer vorzule-
gen und auf Anforderung weitere
Unterlagen nachzureichen,

2. stichprobenartig die ordnungsge -
mäße Durchführung der Prüfungen
durch ihre Prüferinnen und Prüfer
zu kontrollieren,

3. die bei den Prüfungen gewonnenen
Erkenntnisse zu sammeln, auszu-
werten und die Prüferinnen und
Prüfer in einem regelmäßigen Er-
fahrungsaustausch darüber zu un-
terrichten,
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4. die Prüftagebücher der Zulassungs-
behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Die sachverständigen Stellen
haben sicherzustellen, dass

1. die einschlägigen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften und die Re-
geln der Technik beachtet werden,

2. die Prüferinnen und Prüfer ein Prüf-
tagebuch führen, aus dem sich min-
des tens Art, Umfang und Zeitauf-
wand der jeweiligen Prüfung erge-
ben,

3. die Prüferinnen und Prüfer keine
Prüfungen vornehmen, wenn

a) die Voraussetzungen für die Auf-
nahme ihrer Prüftätigkeit nicht
vorgelegen haben oder wegge-
fallen sind,

b) sie die ihnen obliegenden Pflich-
ten wiederholt vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt haben.

(4) Die Zulassung kann auf be-
stimmte Prüfbereiche beschränkt und
zeitlich befristet werden. Eine befriste-
te Zulassung ist auf Antrag zu verlän-
gern, wenn die Voraussetzungen nach
Abs. 1 weiter vorliegen. Das Zulas-
sungsverfahren kann über eine ein-
heitliche Stelle nach §§ 71a bis 71e des
Hessischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes abgewickelt werden. Wird über
die beantragte Zulassung nicht inner-
halb einer Frist von sechs Monaten
entschieden, gilt sie als erteilt. Im
Übrigen gilt § 42a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes. Zulassun-

gen anderer Bundesländer sowie an-
derer Mitgliedstaaten der Europä -
ischen Union, eines Vertragsstaates
des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz gelten als Zulassung nach
Abs. 1, wenn deren Gleichwertigkeit
von der Zulassungsbehörde festgestellt
und diese Feststellung im Staatsanzei-
ger für das Land Hessen veröffentlicht
wird.

(5) Die Zulassung erlischt

1. durch schriftlichen Verzicht der
sachverständigen Stelle gegenüber
der Zulassungsbehörde,

2. wenn die sachverständige Stelle
länger als ein Jahr über weniger als
drei Prüferinnen und Prüfer verfügt,

3. mit der Auflösung der sachverstän-
digen Stelle.

§ 43 Abs. 2 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bleibt unbe -
rührt.

(6) Für die Rücknahme und den Wi-
derruf der Zulassung gelten die §§ 48
und 49 des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes mit der Maßgabe,
dass ein Widerruf auch erfolgen kann,
wenn die sachverständige Stelle ihren
Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3
nicht nachkommt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Nr. 15 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 19. August 2010 279

Wiesbaden, den 29. Juli 2010

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t  

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r



280 Nr. 15 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 19. August 2010

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 2 des
Kindergesundheitsschutz-Gesetzes vom
14. Dezember 2007 (GVBl. I S. 856) wird
verordnet:

§ 1

Als Treuhandstelle nach § 5 Abs. 3
Satz 2 des Kindergesundheitsschutz-Ge-
setzes wird die Landesärztekammer Hes-
sen bestimmt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

Wiesbaden, den 5. August 2010

Verordnung
zur Bestimmung einer Treuhandstelle nach dem 

Kindergesundheitsschutz-Gesetz*)

Vom 5. August 2010

*) GVBl. II 351-82
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